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Reichsnotopfer.
Oeffentliche Aufforderung

zur Abgabe einer Steuererklärung für die Veranlagung zuin
Reichsnotopser . ^

Zur Abgabe einer Steuererklärung sind verpflichtet:
1. a) die Angehörigen des deutschen Reichs;
(b) Angehörige außerdeutscher Staaten , die die deutsche

Staatsangehörigkeit erst nach dem 31. Juli 1914 verlorenj
Habens und Staatenlose , die am 31. Dezember 1919 im deutsche»
Reiche einen Wohnsitz oder in Ermangelung Zeines Wohnsitzes
ihren dauernden Aufenthalt gehabt Habens

et Angehörige außerdeutscher Staaten , die sich am 31.
Dezember 1919 im deutschen Reiches dauernd des Eriverbes
wegen aufgehalten haben . Falls die zu a und e Genannten
am 31. Dezember 1919 allein oder mit "Ihrer Eherrau An
Vermögen von 5000 Mark unö darüber gehabt haben -oder eine
Aufforderung zur Abgabe der Steuerklärung erhalten

2. die nachstehend Genannten und zwar ohne Rücksicht auf
die Höhe des Vermögens:

aj inländische Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften,
Berggewerkschaften, und andere Bergbautreibende Vereinigau¬
gen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung , Bersicyerunas^
vereine , »ftngetragene »Genossenschaften, dervn Anteile auf
mindestens 50 Mark lauten , sowie Kreditanstalten?

b) sonstige inländische juristische Personen ? '
c, NnMndlsche nicht rechtsfähige Vereine sowie sonstige

Inländische Vernlögensmassen , die nicht dem Vermögen anvrer
Abgabepflichtiger zuzurechnen sind, insb . Stiftungen ohne
juristische Persönlichkeit;

d) die Eigentümer von inländischen Grund und Betrieb «-
vermögen aber diejenigen Personen , denen nach Artikel 297, 1,
fl es Friedensvertrages eine Entschädigung gewährt worden
oder zu gewähren ist. ‘ \ ,

3. Wer zur Abgabe der Steuererklärung nach Nr . i und 2
Verpflichtete zu vertreten hat.

Tie Angehörigen des deutschen Reichs , die sich' bereits vor
dem 31. Juli 1914 mindestens zwei Jahre ununterbroch 'n des
Erwerbes wegen oder aus anderen zwingenden Gründen int Ast¬
land aufgehalten haben , ohne einen Wohnsitz im Inland zu
haben , find zur Abgabe einer Steuerklärung nur insoweit ve»
pflichtet, als sie zünden oben unter 2d bezeichneten Personen
gehören. Diese Ausnahme findet jedoch keine Anlveiidung aus
Reichs-- und Staatsbeamte , die ihren dienstlichen Wohnsitz im
Ausland gehabt haben.

Tie zur Abgabe der Steuererklärung Verpflichteten , werden
aufgcsordert , die Steuererklärung rmter Benutzung drSvf >' -ch .ie-.
bcnen Vordrucks <
in der Zeit vom 28 . Juni bis 28 . August 1920
bei dem Unterzeichneten Finanzamt einzureichen . Vordrucke
für die Steuerklärung können bei dem Unterzeichneten Finanz¬
amt bezogen werden und zwar , sotveit den Stbenerpflichtigen
'Vordrucke nicht zugestellt worden sind und es sich,um' die beiden
ersten Stücke handelt , kostenlos und, soweit weitere Stücke
verlangt werden, siegen Zahlung von 80 Pfennig für jedes
weitere Stück. Tie Verpflichtung zur Abgabe der Steueu.
erklärung besteht auch dann , wenn ein Vordruck nicht zugesandt
worden ist.

Tie Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post
ist zuläflig , geschieht aber auf die Gefahr des zur Abgabe Beck
pflichteten und deshalb zweckmäßig mittels Einschreibebriefs
Mündlichf.f ErLläziuhigvn werden von dem unterst - ckmeken
Finanzamt während den Geschäftssttrnden zu Protokoll ent-
gegengenommen.

Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuerevz
klärung versäumt wird mit Geldstrafen zu der Abgabe der Stest-
ererttärung «ngehalten ; auch kann ihm ein Zuschlag bis tzu
10 vom Hundert der endgülttg festgesetzten Steuer aüserlegt
werden . . l

Wer sas ReiSisnoropfer ganz oder ielAveiie 'hiisterzicht,
'oder zu hinterziehen verflicht oder eine derartige Handlung
seines Vorteils wegen Gegenstände , von denen er weiß, oder
angnehmen muß, daß das Reichsnotopser für sie hinterzogen
ist,' verheimlicht , absetzt oder zu ihrem Absatz mi wirkt , wird
mit Geldstrafe bis zum dreifachen Betrage der betreffenden
Steuer bestraft . Neben her Geldstrafe kann auf Gefängnis uitd
Verlust der bürgerlichen EhrMrcWtt erkannt soweit hie
Bestrafung auf Kosten des Verurteilten bekannt gemacht werben.
Vermögen , daß bei der Veranlagung zum Rüchsnotvpfer vor«
sätzlich verschwiegen' wirb , verfällt zugunsten des Reiches.
Sonstige Zuwiderhandlungen gegen Sie Vorschriften des Gesetzes
über das Reichsnotopfer Äsber die zugehörigen Berwaltungsbq-
stimmngen könne:: mit Ordnungsstrafen bis zu 1000 Mark gef¬
ahndet werden.

Für die bis zum 30. Juni 1920 ans düs Reichsnotopser
bar gezählten Beträge (8 41 des Gesetzes) werden 8 v. H
und für die in der 'Zeit Pom 1. Juli bis 31. Dezember 1920
bar gezahlten ' Beträgt 4 v. H. als Vergüttcng gewahrt . Tie
in dem § 30 dies Gesetzes chtber bas Reichsnotopser vorgs,-
schriebene 5 jprozenttge Verzinjimg ver 'Steuer vom 1. Januar %
1920 ab hört fckr den durch die ttakflung gekflgtsn Betrag mir
dem Tage der Einzahlung auf.

Tie Vordrucke für die Steuererklärungen zum Reichsnow,
opfer sind bis heilte von der zuständigen Druckerei in Berlin
heim hiesigen Finanzamt nicht eingegangen . Ihr Eingang
wird später öffentlich bekannt gemacht werden.

Ta die Frist zur Einreichung der Steuererklärung jedoch
nur in Wirklichkeit begründeten Einzelfällen verlängert Werder:
kann , so werden litte Steuerpflichtigen gebeten, auf jeöen Fall
schon jetzt sich die Unterlagen -sBankauszüges Abrechnungen,
Bilanzen usw.) für die Aufstellung der Steuererklärung zu
besorgen.

Tiez,  den 22. Juni 1920.
Ter Vorstand des Finanzamtes : Markloff.

Verordnung
betrifft den Ausdrusch des Getreides . ’

Auf Grund der §8 5, 6 ff. und 37, 38ff . der Reichsgetreide »,
ordnung für die Ernte 1920 vom 21. Mai 1920 — Reichs¬
gesetzblatt 1021 >— wird für den Unterlahnkreis folgendes arv-
geordnet : v

' 81 .
Tie Gemeinden find verpflichtet, bis zu einem Sechstel v

der Getreideernte ihrer Gemarkung bis Endo August auf Dersi
langen des Kreisausschusses des Unterlahnkreises aE dem
Felde auszudrefchen . Für den Ausdrusch wird der Gemeinde
ertorvertlchenfalls eine TreschUmschine zugewiesen. Ten r>e7t-
punkt des Beginns des Felddrusches bestimmt der Kreisrusschust
während der Platz für den Felddrusch, die Reihenfolge der ein¬
zelnen Landwirte und die Menge , die jeder Erzeuger zu drcschcu
und abzuliefern hat , der Bürgermeister nach Benehmen mit der
Ortsbauernschaft besttmmt . Tie beim Maschinendrusch erfor¬
derlichen Strohbinder und sonstigen Arbeiter hat der Bürger '-
meister zu bestimmenlnnd ihre >Eiiiquartierung bei denErzeugern
erforderlichenfalls vorzunehmen.

\
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TMulchtr»- buiicf) diese auZDreschen und gegebenenfnlls daS
' Getreide an die Maschine anfahren zu lassen . Wer mit eigner

Maschine dreschen will , hat dies der Ortspolizeibehörde an¬
zuzeigen . Mit dem Ausdrusch muß zu der Zeit begonnen wen¬
den, wo die der Gemeinde überwiesene Maschine mit dem Aus^
drusch anfängtt . A^ sn>ah!m«en bedürfen '»er Genehmigung
des Vorsitzenden des Kreisausschusses . Flegeldrusch ist nur mit
Ermächtigung der Ortspolizeibehörde gestattet . Ter Beginn
des Dreschens ist der Ortspolizeibehörde vorher anzuzeigen.
Ueber die Erteilung der Ermächtigung zum Mege^ rusch ist
eine Liste zu führen , in der

1. der Eigentümer,
2. der Tag der Etteilung der Erlaubnis , . .
3. der Beginn des Dreschens,
'4. die Beendigung des Dreschens

ettizm'ragen ist.
8 3.

Ter Gesamtausdrzrsch des Getreides muß im Anschluß an
den Ausdrusch des ersten Sechstels erfolgen und tunlichst bei
Beginn der Kartoffelernte beendigt sein. Ter Schlußtermin
wzro noch festgesetzt.

§4.
Tie Dreschmaschinenbesetzer und die beim Handdreschen

beteiligten Drescher sind verpflichtet , über den Ausdrusch ge¬
naue Auskunft zu geben und auf Verlangen der "Behörde oder
deren Beauftragten bei der Feststellung der Gew ' chrsmerge rffw.
Hilfe zu leisten . (

8 5.
Sollten die erforderlichen Truschkohlen nickt rechtzeitig

geliefert worden sein, so sind die Gemeinden berechtigt, diese
ans,den in den Gemeinden vorhandenen Beständen zu ent¬
nehmen . Die vorläufige Bezahlung der so entnommenen "Kohlen
hat sofort durch die -Gemeinden zu geschehen.

§ 6
Tie Ablieferung des Getreides an den Kommissionär des

Ä'rtkses hat sofort nach erfolgtem Ausdrusch zu Ascheyen.
§ 7.

weigert sich ein Erzeuger , den Anordnungen des Bürgev-
ineisters zum Dreschen Folge zu leisten, so hat die Gemeinde
sie erforderlichen Arbeiten auf dessen Kosten sof' rt vornehmen
zu lassen. 7

<88.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis

zu 50 000 Mark oder mit einer dieser Strafen Ivird bestraft,
wer den vorstehenden Anordnungen nicht nachkommt oder den
erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

Der Versuch ist strafbar.
.Beben der Strafe kann auch Einziehung der Früchte

oder Erzeugnisse erkannt werden , auf "die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem 'Täter gehören
od r̂ nicht, soweit sie üichst vom Kreise für oerfallen erklärt
Worden sind.

v 8 9.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung

im Amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 21. Juni 1920.

Der Kreisausschuß des Unterlahnkreises I . B . : - Scheuern.

Al-jNr. II . 7355. Diez »den 21. .Juni 1920. ;
Die Herren B̂ürgermeister werden ersucht, vorste 'Mde

Verordnung zugleich in ihren Gemeinden bekannt zu geben und
alles weitere nach vorherigem Benehmen mit dem Wirtschafte
ausschuß, bezw. der Ortsbauernschaft in die Wege zu leiten.

Mit dem Ausdrusch muß sobald als möglich begonnen wer¬
den, da das Getreide der neuen Ernte für die Brotversorgung
der Bevölkerung dringend notwendig ist.

Die Wintergerste  ist mit größter Beschleunigung zum
Ausdrusch und zur Ablieferung zu bringen.

Welche Mengen an Getreide von den Landwirten zur Er¬
nährung der Selbstversorger und zur Anssaat znrückbehalten,
werden "dürfen , ist Id,( ~§ 8 der Reichsgetteideordnnng ffestgetegt.
Ueber die Verfütterung von Gerste und Hafer ergeht ' noch be¬
sondere Anordnung . r

Vor dem Beginn des Drusches ist rechtzeitig unserem
Hauptkommissionär der Martin Fuchs G. m. b. H. in Diez,

tm Frichbrusch äUgeUefent werden , denn mw w tonn es yrUnaen,
über die schwierige Uebergangszeit zum neuen Etntesahr hin >-
wegzukommen.

Ter Vorsitzende des Kreisausschustes I . V. Scheuern.

Diez,  den 21. Juni 1920.
An die Herrn Standesbeamten der Land¬

gemeinden.
Betrifft die eherechtlichen Verhältnisse der Einwohner der

nach dem Friedensvertvage wbzutretendcn Gebietsteile des
deutschen Reiches.

,Ohne besondere Anschreiben werde ich Ihnen in den nächsten
Tagen je einen Abdruck des Erlasses des Herrn Ministers des In¬
nern vom 11. v. Mits . Jl . 178 II, der über diese Verhältnisse
Auskunft gibt , zugehen lasten. Sie wollen denselben zu den
Generalakten nehmen . ^
Ter Vorsitzende des Kreisausschustes : I . V : Scheuern,

Pr . I. '15. A . 1582. Wiesbaden , den 9- Juni 1920.
Ta vorläufig der UmbaU von Bäckereien sich kpum

ermöglichen lassen wird , hat der Herr Reg .-Präsident in Wies¬
baden die Verfügungen vom 9. Juni 1920 I. 15. A. 1582 oiy
Grund des § 16 der Polizeiverordnung vom 10. April 190i
(Reg.-Amtsbl . S . 189/91) über die Einrichtung und den Betrieb
von Bäckereien und solchen Konditoreien , in denen neben
den Konditorwaren auch Bäckerwaren hergestellt werden (A. Bl.
S . 189) allgemein Wenewmigt, daß Anlagen dieser Ar' die hin¬
sichtlich der Höhenlage des Fußbodens (8 1, Abs. ' 11) oder
ihrer Höhe '(8 2 Abs . 1) den Vorschriften Her Polizciverorw
nuna nicht entsprechen, bis zum 1. April 1922 weiter l>6.
nutzt werden dürfen.

Ter Regierungspräftdent I . V .: Warther . , .

Jagd.
: Am 24. April 1920 hatten sich, der einige Tage vyrhech
in der ' Tagespreise gegebenen Anregung folgend, zahlreiche
Jäger und Jagdhundfreunde im Saale des Union -Restaurants
in Koblenz zusammengefunden .' Gewerberat Wedel, Koblenz,,
eröffnete die Versammlung , Gr gab in treffenden Worten
einen kurzen Ueberblick über den infolge des Krieges und der
Sh’•lhrnsngsf 'chwüerLgkeiten außerordentlich ..Wttickg-' z-tklgtt-
nen Bestand an wirklich guten Jagdhunden und - legte dar,
daß nur Idpstch Zusammenschluß , weidgerechter Jäger und Jagd¬
hundzüchter hier .etne Besserung der Verhältnisse ejntreten
könne. Denn Jagd ohne guten Hund Ist keine weidgerechte
Jagd . Tie Versanunlung schritt alsdann zur Gründung eines
Vereins , dem der Name gegeben wurdk : „Gebrauchshundvercin
Mittelrhefn , Sitz Coblenz ." "oweck des Vereins ist, die Zucht
und Abrtchtung aller zum Jagdbetrieb er,orderlichen Hunde
jaus jede nur mögliche Weise zu fördern . Ter Verein soll
sich an die im Süden in Kreuznach!, im Norden in Cöln , im
Westen in Saarbrücken und im Olsten in Siegen und - Kassel
bestehenden gleichartigen Vereine wnschließen und die bisher
gerade am Mittelrhein mit seinen guten Jagden bestehende
Lücke ausfüllen . Er soll die Gebiete rund nin Crm.enz,
in der Eifel , an der Mosel, auf dem Hunsrück , im Taunus,
aus dem Westerwald Und am Rhein umfasten . Tie Satzungen
des Vereins , <d>er vorläufig noch nicht ins Vereinsrcgister
eingetragen werden soll , wurden niedergelegt . In dem Vor¬
stand wurden gewählt : Gewerbevat Wedel Coblenz als Botz-
sitzender, Förster Schräge Urbach Kirchdorf , Westerwald als
stellvertretender Vorsitzender, Rechtsanwalt Caspers 'Coblenz
als Schriftführer , Kaufmann Schroeder in Coblenz- als stell¬
vertretender Schriftführer , '"Banldirektor Feldmann als Kas¬
sierer , BanDirektor Schulze Coblenz als stellvertretender Klas¬
sierer , Fabrikant WirzsjNeuwied als Beisitzer. Die Wahl ' inetz>-
rerer weiterer Beisitzer in den Vorstand soll in der am 29.
Juni nachm. 3 Uhr im Unionchiestaurant in Coblenz statt-
findenden ersten Hauptversammlung vorgenommen werden.
Ustd zwar sollen die einzelnen Mtgliedergruppen in den
vinzelmen Vereinsgebieten der Eifel , des Hunsrücks üsto.
ie einen Beisitzer Vorschlägen. Der Jahresbeitrag wurde au , 25
Mark festgesetzt. <
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